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Beratungsvorlage 
für die öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
am 03.12.2019 
 
 
TOP 16 
Beitritt der Stadt Heitersheim zum Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV)           
 
 
1 Sachverhalt 
Der Kommunale Arbeitgeberverband Baden-Württemberg e.V. vertritt die gemeinsamen 
Interessen seiner Mitglieder auf tarif-, arbeits- und sozialversicherungsrechtlichem Gebiet. Die 
Mitglieder erhalten einen kostenfreien Zugang zu einer umfassenden Online-Datenbank, in der 
u.a. tagesaktuell Rundschreiben zu allen wichtigen Themen aus dem Arbeits- und Tarifrecht 
wie z.B. Umsetzung neuer Gesetze, Rechtsänderungen, Rechtsprechung auf nationaler und 
europäischer Ebene (BAG/EuGH) abgerufen werden können. Bei arbeitsrechtlichen 
Streitigkeiten in der ersten Instanz erhalten die Mitglieder eine beratende Unterstützung, was 
auch die Erstellung von Schriftsatzentwürfen beinhaltet. In der zweiten und dritten Instanz 
erfolgt bei hinreichenden Erfolgsaussichten eine Vertretung vor Gericht. 
Der KAV Baden-Württemberg e.V. ist Mitglied der Vereinigung der Kommunalen 
Arbeitgeberverbände (VKA) in Frankfurt am Main und beteiligt sich im bundesweiten 
Zusammenschluss kommunaler Arbeitgeber im Interesse seiner Mitglieder an bundesweiten 
Tarifverhandlungen. 
 
2 Bewertung 

Aus Sicht der Stadtverwaltung ist es sinnvoll, insbesondere um Rechtssicherheit und 
arbeitsrechtliche Unterstützung zu erhalten, Mitglied im KAV zu werden. Durch eine 
Mitgliedschaft wird die Gemeinde verpflichtet, die Tarifverträge durchzuführen, die der 
Verband und die VKA mit Gewerkschaften abgeschlossen haben. Bei einem Beitritt in den 
KAV ergäben sich für die Beschäftigten der Stadt Heitersheim, mit denen bereits 
einzelvertraglich der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) vereinbart wurde, keine 
Veränderungen in Bezug auf Gehalt, Urlaubstage und sonstige Bedingungen aus dem 
Arbeitsverhältnis. Die Stadt Heitersheim müsste bei einer Mitgliedschaft im KAV derzeit eine 
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3 Beschlussvorschlag 
Der Gemeinderat stimmt dem Beitritt der Stadt Heitersheim zum Kommunalen 
Arbeitgeberverband Baden-Württemberg e.V. zu und beauftragt die Verwaltung, den 
entsprechenden Antrag zu stellen. 
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